
Hygienekonzept ESG – Halle 

 

Eisstocksport ist einer der wenigen Mannschaftssportarten die kontaktlos ausgeführt 
werden. Beim Eisstocksport können die geltenden Abstands-und Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden. 

 

Sportler/innen in der ESG - Halle 

Die geltenden Abstands-und Hygienemaßnahmen werden eingehalten. 

 

Bei Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren.  

 

Die Sporttaschen sind im ausreichend großem Abstand in der Halle abzustellen.  
Beim Kommen und beim Verlassen ist der Abstand zu anderen Personen von 1,5 Metern 
einzuhalten. 

 

Alle Spieler müssen in einer Teilnehmerliste registriert sein. 
(Name, Vorname, Adresse, Telefon Nummer)  

 

Die Sportler/innen werden darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer 
akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber das Betreten der 
Sportanlage untersagt ist. Sollten Sportler/innen während des Aufenthalts Symptome 
entwickeln, haben diese umgehend das Sportgelände zu verlassen. 

 

Es dürfen sich max. 24 Sportler/innen in der ESG - Halle befinden. 

 

Die Daube wird auf dem Spielfeld nur mit dem Fuß eingelegt. 

 

Das Messen darf bei kleinen Abständen von nur einer Person durchgeführt werden. Erst 
ab Abständen über 1,5 Meter darf ein zweiter Spieler zu Hilfe genommen werden. 
Die Sportler/innen werden mittels Aushängen auf die regelmäßige Hände Hygiene 
hingewiesen. 

 

Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, Gratulation etc.) ist untersagt.  

 

Die Halle ist während  des Trainings gut zu durchlüften. (Türen in der Halle und Fenster im  
WC Öffnen) 

 

Die ESG – Halle ist ausschließlich für Training benutzbar, anschließend sofort zu 
verlassen. 

 

Zuschauer sind nicht zugelassen ! 

 

WC Nutzung 

Die Sportler/innen, haben bei der Nutzung vom Sanitärbereichen (WC-Anlagen) eine 
geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

Rechtliches 

Der Schlüsselinhaber jeder Trainingsbahn kommuniziert die Notwendigkeit der Einhaltung 
der Sicherheitsmaßnahmen. Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, 
wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

 

Nur der Schlüsselinhaber der diese Vereinbarung Unterzeichnet darf die Halle 
aufschließen und haftet für deren Einhaltung. 
 

 

 

Ort, Datum                                                           Unterschrift  
 

                                                                                                                  Die Vorstandschaft 


